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8.
Bedarfszuweisungen zum Gebührenhaushalt Kanal

In der Budgetplanung 2007 des Gemeindeausgleichs-
fonds wurden für den Verwendungszweck „Bedarfzu-
weisungen zum Gebührenhaushalt Kanal“ drei Millio-
nen Euro reserviert. Die Bedarfszuweisungen sollen
jenen Gemeinden zugute kommen, die trotz zumut-
barer Gebühren nicht in der Lage sind, den Gebühren-
haushalt Kanal auszugleichen.

Die Bedarfszuweisungen werden unter folgenden
Voraussetzungen gewährt:

1. Die Gemeinde hat angemessene einmalige und lau-
fende Gebühren vorzuschreiben. Maßgeblich sind die
Gebührensätze im Jahr 2006. In diesem Jahr sind
E 4,50 inkl. Umsatzsteuer je m³ Baumasse bzw.
13,50 m³ je m² Bruttogeschossfläche an einmaligen
bzw. bis zum ersten Ablesezeitpunkt E1,72 inkl. Um-
satzsteuer je m³ Wasserbezug über Wasserzähler und
ab dem ersten Ablesezeitpunkt E 1,76 inkl. Umsatz-
steuer je m³ Wasserbezug über Wasserzähler an lau-
fenden Gebühren vorzuschreiben. Werden verlorene
Zuschüsse gewährt, die die Kanalgebührenbelastung
für einzelne Gebührenpflichtige im Ergebnis auf we-
niger als die angemessenen Gebühren vermindern, so
sind „Bedarfszuweisungen zum Gebührenhaushalt
Kanal“ nicht möglich. Als Nachweis sind Auszüge
aus den Niederschriften über die einschlägigen Be-
schlüsse des Gemeinderates und Ablichtungen von
deren Kundmachung an der Gemeinde-Amtstafel an-
zuschließen.

2. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, den Gebühren-
haushalt Kanal durch zumutbare einmalige und lau-

fende Gebühren auszugleichen. Als zumutbare ein-
malige Gebühren gelten die unter Punkt 1 genannten
Gebühren. Als zumutbare laufende Gebühren gelten
E 2,18 inkl. Umsatzsteuer je m³ Wasserbezug über
Wasserzähler. Als Nachweis sind ein Auszug aus der
Niederschrift über die Genehmigung des Rech-
nungsabschlusses 2006 durch den Gemeinderat, der
auf den Gebührenhaushalt Kanal Bezug habende Teil
des Rechungsabschlusses und weitere Kalkulationen
anzuschließen. Den weiteren Kalkulationen muss ins-
besondere der durch die Gemeinde über laufende Ge-
bühren verrechenbare Wasserbezug in m³, im Fall von
Mindestgebühren einschließlich einer entsprechen-
den Korrektur, zu entnehmen sein.

3. Der Antrag ist schriftlich, der auf den Gebühren-
haushalt Kanal Bezug habende Teil des Rechnungs-
abschlusses mit dem den gesamten Rechnungsab-
schluss enthaltenden Datenträger im Weg der auto-
mationsunterstützten Datenübertragung, längstens
bis 15. April 2007 der Abteilung Gemeindeangele-
genheiten vorzulegen.

In der Folge ist folgende weitere Vorgangsweise
vorgesehen:

Die Abteilung Gemeindeangelegenheiten hat den
Antrag inhaltlich zu prüfen und nach Tunlichkeit bis
Ende Juni 2007 einen Verteilungsvorschlag vorzulegen.
Sollte dabei mit dem eingangs vorgesehenen Betrag
nicht das Auslangen gefunden werden können, sind die
Bedarfszuweisungen im Verhältnis der Finanzkraft II
der Gemeinden 2006 zu kürzen und aufzuteilen.
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9.
Wasserleitungsfondsdarlehen, Zinserhöhung ab 1. März 2007

Die Tiroler Landesregierung hat am 20. Februar
2007 beschlossen, den Zinssatz für die den Gemein-
den und Gemeindeverbänden Tirols gewährten Dar-
lehen aus dem Wasserleitungsfonds mit Wirksamkeit
1. März 2007 von 2,5% p.a. auf 3,0% p.a. anzuheben.

Um den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Fi-
nanzierung von Wasserleitungs- und Kanalbauten zu
erleichtern, wurde im Jahr 1958 der Wasserleitungsfonds
eingerichtet. Seit 1978 besteht auch die Möglichkeit,
dass der Einbau von Wasserzählern gefördert wird.

Der Wasserleitungsfonds ist ein zweckgebundenes
Vermögen des Gemeindeausgleichsfonds. Die techni-
sche Abwicklung der Darlehen erfolgt über den Lan-
deskulturfonds.

Der Zinssatz für die Wasserleitungsfondsdarlehen
betrug seit 1978 3,5% p.a. und wurde ab 1. Jänner 2003
auf 3,0% p.a. und ab 1. Juli 2003 auf 2,5% p.a. gesenkt. 

Aufgrund der Anhebung der Leitzinsen durch die
Europäische Zentralbank und der damit verbundenen
Erhöhung der Zinsen für Bankkredite ist es erforder-
lich, den Marktverhältnissen und gestiegenen Refinan-
zierungskosten für den Wasserleitungsfonds Rechnung
zu tragen. Es ist daher eine moderate Anhebung des bis-
herigen Zinssatzes um 0,5% auf 3,0% p.a. mit Wirk-
samkeit 1. März 2007 geboten. Bei gleich bleibender
Zinsentwicklung ist im September 2007 eine weitere
Zinserhöhung um 0,5% auf 3,5% p.a. zu erwarten. 

Bei den Richtlinien tritt keine weitere Änderung
ein. Die Darlehenshöhe beträgt grundsätzlich 50% der
angefallenen Baukosten für Wasserleitungs- und Kanal-
bauten und ist pro Bauvorhaben und Jahr mit maximal
E 50.000,– begrenzt. Beim Einbau von Wasserzählern
können die vollen Kosten, höchstens jedoch E 180,– pro
Zähleranschluss, gefördert werden. 

Die Ausschöpfung der vollen Darlehenshöhe ist an
die Erhebung von Mindestgebühren gebunden; in dem
Verhältnis, in dem die Gebühren hinter den Mindestge-
bühren zurückbleiben, ist die Darlehenshöhe zu kürzen.

Die Mindestgebühr maßgeblich für die Gewährung
eines Darlehens zur Finanzierung von Wasserbauvorha-
ben beträgt 0,36 E/m³ über Wasserzähler bezogenen
Wassers.

Die Mindestgebühren maßgeblich für die Gewährung
eines Darlehens zur Finanzierung von Kanalbauvorha-
ben wurden den Gemeinden zuletzt mit E-Mail vom
30. Oktober 2006, 14.34 Uhr, bekannt gegeben:

Anschlussgebühren: ab 1. Jänner 2007 4,56 E/m³
umbauter Raum oder 13,68 E/m² Geschossfläche.

laufende Gebühren: bis zur ersten Zählerablesung im
Jahr 2007 1,76 E/m³ über Wasserzähler bezogenen Was-
sers, ab der ersten Ablesung im Jahr 2007 1,783 E/m³
über Wasserzähler bezogenen Wassers.

Die Beträge in Euro sind brutto inkl. Umsatzsteuer.

Übersicht über die in den vergangenen Jahren ge-
währten Wasserleitungsfondsdarlehen:

Jahr Anzahl Betrag in Euro

1994 144 4.850.400

1995 195 6.555.235

1996 168 5.608.820

1997 139 4.480.935

1998 159 4.992.590

1999 097 3.104.200

2000 124 4.190.260

2001 107 3.598.125

2002 089 3.131.800

2003 107 4.000.880

2004 116 4.740.435

2005 102 4.404.010

2006 *) 091 4.091.500

*) 2006 vom LKF ausbezahlte Darlehen !
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10.
Übersicht über die Darlehen, Haftungsübernahmen 

und Leasingverträge der Gemeinden und Gemeindeverbände Tirols 2006

Darlehen 2005 146.005.706 2006 103.123.791

in % der in % der

Gemeinden ohne Innsbruck Stadt in EUR Darlehenssumme in EUR Darlehenssumme

 1. Hoheitsverwaltung
 1.1 Schulen 12.815.750 8,78% 2.601.000 2,52%

 1.2 Kindergärten 0 0,00% 0 0,00%

 1.3 Wasserleitungsbauten
Wasserversorgung (UWWF) 0 0,00% 479.641 0,47%

Wasserversorgung (WLF) 2.220.500 1,52% 2.007.500 1,95%

Wasserversorgung (Bank) 7.370.000 9.590.500 5,05% 6,57% 3.365.000 5.852.141 3,26% 5,67%

 1.4 Kanalbauten
Abwasserentsorgung (UWWF) 0 0,00% 0 0,00%

Abwasserentsorgung (WLF) 2.183.510 1,50% 2.287.200 2,22%

Abwasserentsorgung (Bank) 36.574.610 38.758.120 25,05% 26,55% 20.856.737 23.143.937 20,22% 22,44%

 1.5 Wohnbau, Altersheime
Wohnbau, Altersheime (Wbf) 11.875.385 8,13% 17.415.501 16,89%

Wohnbau, Altersheime (Bank) 6.476.300 18.351.685 4,44% 12,57% 14.085.695 31.501.196 13,66% 30,55%

 1.6 Sportanlagen 11.238.000 7,70% 2.392.834 2,32%

 1.7 Friedhöfe 400.000 0,27% 0 0,00%

 1.8 Strassen, Wege, Brücken 1.775.000 1,22% 5.115.000 4,96%

 1.9 Abfallbeseitigung 2.080.000 1,42% 700.000 0,68%

 1.10 Feuerwehrwesen
Feuerwehr (TILAND) 0 0,00% 0 0,00%

Feuerwehr (Bank) 843.600 843.600 0,58% 0,58% 330.000 330.000 0,32% 0,32%

 1.11 Umschuldung, Kontokorrent, 22.814.235 15,63% 3.860.590 3,74%

Haushaltsausgleich 0 0,00% 4.404.346 4,27%

 1.12 Bezirkskrankenhäuser 0 0,00% 0 0,00%

 1.13 Sonstiges
Gemeinde- und Mehrzweckhäuser 3.931.871 2,69% 3.639.467 3,53%

Grundkäufe 7.571.000 5,19% 6.396.173 6,20%

Beteiligungen 1.750.000 1,20% 4.805.000 4,66%

Musikschulen 0 0,00% 0 0,00%

Kraftwerke 6.530.000 4,47% 0 0,00%

Hochwasserschäden 4.007.000 2,74% 0 0,00%

Touristische Infrastruktur 1.253.944 0,86% 0 0,00%

Contracting 236.663 0,16% 0 0,00%

Sonstige Zwecke 2.058.338 27.338.815 1,41% 18,72% 8.382.108 23.222.748 8,13% 22,52%

Summe Hoheitsverwaltung 146.005.706 100,00% 103.123.791 100,00%

2. Erwerbswirtschaftliche Unternehmen 0 0,00% 0 0,00%

Summe Gemeinden 146.005.706 100,00% 103.123.791 100,00%

ohne Stadt Innsbruck

Innsbruck - Stadt
a.o. Vorhaben Stadtgde. Innsbruck 0 0,00% 0 0,00%

Umschuldung Stadtgde. Innsbruck 0 0,00% 0 0,00%

Summe Innsbruck - Stadt 0 0,00% 0 0,00%

Darlehensaufnahmen Summe Tirol 146.005.706 100,00% 103.123.791 100,00%

Haftungsübernahmen

Aufschlüsselung der Haftungsübernahmen 2005 2006
Seilbahnen und Lifte 0 1.422.423

Bäder und Sportanlagen 0 5.389.336

Wasserleitungs- und Kanalbauten 4.025.000 3.105.200

Stadt- / Gemeindewerke 57.802.500 0

Immobilien 17.563.000 0

Sonstige Zwecke 3.940.625 12.700.000

Summe Gemeinden (ohne Innsbruck-Stadt) 83.331.125 22.616.959

Innsbruck-Stadt 38.915.013 24.240.000

Haftungsübernahmen Summe Tirol 122.246.138 46.856.959

Leasingverträge 2005 2006
Feuerwehrwesen 4.046.651 2.800.000

Schulen 4.402.173 4.096.146

Musikschulen 1.375.000 0

Kindergärten 0 0

Gemeinde- und Mehrzweckhäuser 4.820.378 2.078.740

Bäder- und Sportanlagen 4.730.000 0

Altenheime 0 0

Sonstige Zwecke 0 1.200.000

Leasingsumme Gemeinden Tirols 19.374.202 10.174.886
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Dezember 2006 Jänner 2007
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 102,0 102,0

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 112,8 112,8

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 118,7 118,7

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 155,2 155,2

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 241,3 241,3

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 423,5 423,5

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 539,6 539,6

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 541,3 541,3
Der Index der Verbraucherpreise 2005 (Basis: Durchschnitt 2005 = 100) für
den Kalendermonat Jänner 2007 beträgt 102,0 (vorläufige Zahl) und ist somit
gegenüber dem Stand für Dezember 2006 unverändert geblieben (Dezember
2006 gegenüber November 2006: + 0,3%). Gegenüber Jänner 2006 ergibt sich
eine Steigerung um 1,6%.
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